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0Botschaft an den Grossen Gemeinderat für die 4. Sitzung vom 17. September 2020 

Traktandum Nr. 326 

Registratur Nr. 10.3.72 

Axioma Nr. 4910  

Ostermundigen, 31. März 2020 / ERupJac 

Überparteiliche Motion betreffend "Finanzen der Gemeinde Ostermundigen: 

Analyse, Strategie & Prozesse"; Erheblicherklärung/Ablehnung resp. Umwand-

lung in ein Postulat 

Wortlaut 

Die jährlichen Budget- und Finanzplan-Debatten im GGR sind komplex und aufwändig. Re-

gelmässig ist der GGR verärgert über den Budgetprozess und hat jeweils wenig Vertrauen in 

die aufgezeigten Zahlen. Der Finanzplan wirkt wenig strategisch und in Varianten durchdacht. 

Der Gemeinderat wird deshalb beauftragt, nicht nur eine Finanzstrategie zu erarbeiten, son-

dern die Finanzen der Gemeinde durch eine externe Expertise auf die folgenden Punkte ver-

tieft zu prüfen und neu auszurichten: 

1. Finanzanalyse 

Die grossen und bedeutenden Budgetpositionen sollen kontrolliert und transparent gemacht 

werden. Veränderungen sind hier nachvollziehbar aufzuzeigen. Dies betrifft: 

 351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK (CHF 3.5 Mio./+ 0.85 Mio.) 

 362 Finanz- und Lastenausgleich (CHF 3.2 Mio.) 

 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (CHF 41.7 Mio./+ 5 Mio.), im Besonderen 

die Positionen 

- 3635 Beiträge an private Unternehmungen (CHF 3.1 Mio./+ 1.5 Mio.) 

- 3637 Beiträge an private Haushalte (CHF 25.3 Mio./+ 3 Mio.) 

 461 Entschädigung von Gemeinwesen (CHF 25.4 Mio.) 

 462 Finanz- und Lastenausgleich (CHF 2.6 Mio.) 

2. Vertiefung Lastenausgleich FILAG 

Der Gemeinderat muss sich intensiv mit dem Lastenausgleich auseinandersetzen. Vor fünf 

Jahren hat die GLP das Postulat „Benachteiligung der Gemeinde Ostermundigen im FILAG" 

eingereicht. Trotzdem nehmen die Transferaufwände ungleich viel mehr zu als die Transferer-

träge und verschlimmern das strukturelle Defizit trotz umsichtigem Umgang mit den Finan-
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zen. Es braucht hier eine detaillierte Überprüfung der Finanzflüsse und den direkten Kontakt 

zum Regierungsrat. 

3. Vertiefung Juristische Personen 

Die Anzahl der juristischen Personen nimmt laufend zu, diese zahlen aber immer weniger 

Steuern. So wird ein klarer Rückgang der Steuereinnahmen bei den juristischen Personen 

ausgewiesen. Hier braucht es konkreten Massnahmen wie die Kontrolle der Steuererklärun-

gen der grösseren Juristischen Personen, die Korrektheit der Steuerausscheidungen sowie 

das Aufzeigen von Massnahmen zur Neuansiedlungen von Juristischen Personen. 

4. Finanzstrategie (inkl. Investitionsstrategie) 

Es fehlt eine weitsichtige Finanz- und Investitionsstrategie, welche die Entwicklungsstrategie 

der Gemeinde („qualitatives Wachstum") abbildet. Die vertiefte Erarbeitung der Finanzstrate-

gie kann nicht erst gestartet werden, wenn die personellen und finanziellen Ressourcen vor-

handen sind. Die Investitionen sind zwingend einzubeziehen und können nicht einfach über 

die Mehrwertabgabe finanziert werden. Die strategischen Varianten müssen das unterschied-

liche Wachstum der Gemeinde sowie die unterschiedlichen Investitionsstrategien berücksich-

tigen (und nicht nur die Faktoren Sparen und Steuererhöhung). 

5. Finanzprozesse 

Es gilt die heutigen Budgetprozesse innerhalb der Verwaltung zu überprüfen und zu optimie-

ren sowie die Rolle der Finanzkommission klarer zu definieren. 

Der Gemeinderat wird beauftragt, mit externer Unterstützung diese Analysen, die Finanzstra-

tegie auf Basis von Gemeinde-Entwicklungsszenarien sowie die Prozesse bis August 2020 zu 

erarbeiten. 

Eingereicht am: 19.12.2019 

Unterzeichnende: O. Tamàs (GLP), C. Luyet (GLP), C. Nova (SP), A. Bärtschi (BDP) 

 

Stellungnahme des Gemeinderates vom 21. April 2020 

1. Finanzanalyse 

Sämtliche Budgetpositionen werden jedes Jahr auf ihre Notwendigkeit hin geprüft und neu 

beurteilt. Vertiefte Prüfungen von einzelnen Positionen werden im Budgetprozess vorge-

nommen. Das Budget wird transparent dargestellt, jede Budgetposition wird einzeln ausge-

wiesen. Bei grösseren Abweichungen ab CHF 10‘000.00 zum Vorjahr müssen die Verwal-

tungsabteilungen Begründungen angeben. Diese Begründungen wurden im Zusammenhang 

mit der Motion „Das Budget 2020 enthält Begründungen“ dem GGR im Dezember 2019 das 

erste Mal im Rahmen der Budgetbehandlung zur Kenntnis gebracht. Solche Begründungen 

sollen auch weiterhin erfolgen. Zudem werden von den Verwaltungsabteilungen in der Bot-

schaft an den GGR (Vorbericht zum Budget) Kommentare zu den grössten Positionen ver-

fasst. 



Seite 3/5 

 U
:\

C
M

IA
X

IO
M

A
\6

d
1
7
f2

a
6
5
a
5
2
4
fb

e
9
e
6
b

2
fd

0
5
8
e
b

0
2
6
b

\G
G

R
2
0
2
0
0
9
1
7
; 
E
rh

e
b

li
ch

e
rk

lä
ru

n
g

A
b

le
h

n
u

n
g

 r
e
sp

. 
U

m
w

a
n

d
lu

n
g

.d
o

cm
 

2. Vertiefung Lastenausgleich FILAG 

Der Gemeinderat hat die Interpellation „Benachteiligung Ostermundigens durch FILAG“, wel-

che von Cédric Luyet am 11.12.2014 eingereicht wurde am 31.3.2015 schriftlich beantwortet. 

Zudem wurde ebenfalls am 19.12.2019 eine Motion betreffend „Bundesgesetz über den Fi-

nanz- und Lastenausgleich (FILAG)“ eingereicht, welche sich mit demselben Thema befasst. 

Die Fragen betreffend FILAG werden im Zusammenhang mit der Motion „Bundesgesetz über 

den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG)“ an der GGR-Sitzung vom 7. Mai 2020 beantwortet. 

3. Vertiefung Juristische Personen 

Mit den verschiedenen Steuergesetzrevisionen in den letzten Jahren sollen die juristischen 

Personen entlastet werden. Dies zeigt sich natürlich auch im Steuerertrag. Der Steuerertrag 

der juristischen Personen unterliegt zudem oft grösseren Schwankungen und konjunkturellen 

Veränderungen. Dies zeigt sich explizit im Jahr 2019, in welchem der Steuerertrag aus Ge-

winnsteuern um 3 Mio. Franken höher ist als im Durchschnitt der vorangegangenen drei Jah-

re. Die Gemeinde kann keinen Einfluss auf derartig hohe Schwankungen nehmen. 

Sämtliche Steuererklärungen werden durch Steuerexperten des Kantons Bern geprüft und 

veranlagt. Die Steuerausscheidungen werden durch den Steuerverwalter der Gemeinde Os-

termundigen explizit kontrolliert. 

Mit Standortmarketing ist der Gemeinderat bestrebt, neue juristische Personen nach Oster-

mundigen zu holen. Das wiederspiegelt sich auch in der im Wortlaut erwähnten Zunahme der 

juristischen Personen. Leider sind bis jetzt die potenten Steuerzahler ausgeblieben. Der Grund 

dafür liegt daran, dass die Nachfrage nach Gewerbeflächen grösser ist aber ein Überangebot 

an Büroräumlichkeiten besteht. 

4. Finanzstrategie (inkl. Investitionsstrategie) 

Mit der Erarbeitung der Finanzstrategie, welche durch eine externe Fachperson geleitet wird 

und im Januar 2020 gestartet wurde, soll die Entwicklung der Gemeinde bis ins Jahr 2030 

aufgezeigt werden. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im Oktober 2020 dem GGR vorge-

stellt. 

5. Finanzprozesse 

a) Der Gemeinderat ist daran den Budget- und Finanzplanprozess zu optimieren. Die über-

parteiliche Motion betreffend „Besserer Budget- und Finanzprozess“ ist am Laufen und 

zielt auf das gleiche Verbesserungspotential ab. Der Budgetprozess wird im Zusammen-

hang mit der Motion „Besserer Budget- und Finanzprozess“ an der GGR-Sitzung vom 24. 

resp. 25. Juni 2020 beantwortet. 

b) Die Rolle der Finanzkommission ist einerseits im Reglement über die ständigen Kommis-

sionen sowie im Pflichtenheft geregelt. 

Im Reglement über die ständigen Kommissionen wird unter den Aufgaben festgehal-

ten: 

„Art. 13, Abs. 1 Die Kommissionen befassen sich im Allgemeinen mit grundsätzlichen und 

konzeptionellen Fragestellungen. Soweit den Kommissionen nicht durch Gesetz oder 

Gemeindereglement selbstständige Entscheidbefugnisse übertragen sind, stehen ihnen 

die Begutachtung der vorgelegten Geschäfte zu. 
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Abs. 2 Die Kommissionen können die Gemeinde im Rahmen der bewilligten Voran-

schlagskredite verpflichten, soweit sie in der Sache entscheidbefugt sind. 

Abs. 3 Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten beraten die Kommissionen die Jahresvoranschlä-

ge, den jährlichen Verwaltungsbericht sowie die vom Grossen Gemeinderat zu behan-

delnden Sachgeschäfte vor. 

Abs. 4 Der Gemeinderat, die Departementsvorstehenden und der/die Gemeindepräsiden-

tIn können den ständigen Kommissionen weitere Geschäfte zur Begutachtung und An-

tragstellung vorlegen und Aufträge erteilen. 

Abs. 5 Der Gemeinderat erlässt auf Antrag der Kommissionen ein Pflichtenheft.“ 

„Art. 16 Der Finanzkommission obliegen 

1) die Überarbeitung des jährlichen Voranschlags zuhanden des Gemeinderates; 

2) die Beurteilung des Finanzplans auf die finanzielle Tragbarkeit hin; 

3) die Begutachtung der Gemeinderechnung; 

4) die Stellungnahme hinsichtlich der finanziellen Tragbarkeit von Kreditvorlagen, welche 

die Kompetenzen des Gemeinderates übersteigen; 

5) die Prüfung der Kreditabrechnungen, die in der Kompetenz des Grossen Gemeindera-

tes liegen; 

6) die Beratung des Gemeinderates in Fragen hinsichtlich des Finanzhaushalts.“ 

Im Pflichtenheft der Finanzkommission sind die Aufgaben in Ziffer 2.1 Allgemein, 2.2 

Aufgaben im Einzelnen und 2.3 Zusätzliche Aufgaben wie folgt aufgeführt: 

„2.1. Die Kommission berät den Gemeinderat in den Fragen, die den Finanzhaushalt der 

Gemeinde betreffen, d.h. vorwiegend in Bezug auf die jährlichen Voranschläge, den Fi-

nanzplan, die Jahresrechnung sowie die Kreditvorlagen, welche die Kompetenz des Ge-

meinderates übersteigen und die Kreditabrechnungen, welche in der Kompetenz des 

Grossen Gemeinderates liegen. 

Soweit die Kommission nicht durch Gesetz oder Gemeindereglement selbstständige Be-

fugnisse übertragen sind, steht ihr lediglich die Begutachtung und Antragstellung der 

vorgelegten Geschäfte zu.“ 

In Ziffer 2.2. sind die Aufgaben analog Art. 16 des Reglements über die ständigen Kom-

missionen einzeln aufgezählt. 

„2.3. Der Gemeinderat, die/der Departementsvorstehende sowie das Gemeindepräsidium 

können der Kommission weitere Geschäfte zur Begutachtung und Antragstellung vorle-

gen und Aufträge erteilen.“ 

Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass die Rolle der Finanzkommission im Pflichtenheft und 

im Reglement über die ständigen Kommissionen klar definiert ist. Der Gemeinderat stellt fest, 

dass die Finanzkommission ihre Aufgaben gemäss Pflichtenheft und Reglement über die 

ständigen Kommissionen seit längerer Zeit nicht mehr wahrnimmt und sich weigert Aufträge 

auszuführen. 
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6. Begründung der Ablehnung der Motion 

In den Jahren 2016 bis 2018 wurde durch eine externe Projektleitung die Aufgaben- und Leis-

tungsüberprüfung (ALÜ) durchgeführt. Die Erkenntnisse daraus wurden im Schlussbericht 

vom 18. September 2018 dem GGR zur Kenntnis gebracht. Zudem hat der Gemeinderat im 

Januar 2020 mit einer externen Projektleitung die Erarbeitung einer Finanzstrategie gestartet. 

Mit dem in Überarbeitung befindendem Budget- und Finanzplanprozess sollen die Budget-

positionen weiterhin von allen Gemeinderatsmitgliedern wo nötig noch kritischer hinterfragt 

werden. Zudem werden die GPK-Patin/-Pate und neu auch ein FIKO-Ausschuss zu den 

Budgetdebatten mit den Abteilungen eingeladen. Hier können Fragen und Anträge zu den 

Budgetdetails gestellt werden. Grössere Abweichungen zum Vorjahresbudget müssen die 

Verwaltungsabteilungen begründen. 

Da die Punkte 2 und 5 dieser Motion in den Motionen „Bundesgesetz über den Finanz- und 

Lastenausgleich (FILAG)“ sowie „Besserer Budget- und Finanzprozess“ behandelt werden, die 

in Punkt 4 verlangte Finanzstrategie bereits in Auftrag gegeben wurde und die Punkte 1 und 

3 begründet werden, ist der Gemeinderat der Ansicht, dass diese Motion in allen Punkten als 

erledigt oder in Bearbeitung angesehen werden kann. 

7. Antrag 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen sowie Artikel 53 der Geschäftsordnung des 

Grossen Gemeinderates, beantragt der Gemeinderat dem Grossen Gemeinderat, es sei fol-

gender 

B e s c h l u s s    zu fassen: 

Die Motion wird abgelehnt. 

 

GEMEINDERAT OSTERMUNDIGEN 

  
Thomas Iten Barbara Steudler 

Präsident Gemeindeschreiberin 


